
Interview

Zukunft der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht – Wegfall des
Anwaltszwangs im FamFG – Imagekampagne

Interview mit Ingeborg Rakete-Dombek, Rechtsanw�ltin und Notarin, Berlin,
am 26.11.2005 in L�beck

Schnitzler:Wir hatten auf der Herbsttagung 1997 in Wiesba-
den beschlossen, die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht nun
Arbeitsgemeinschaft Familien- und Erbrecht zu nennen. In
den Ausschuss ist seinerzeit Herr Kollege Dr. Rohlfing, ein
ausgewiesener Erbrechtler, gewählt worden.
Inzwischen gibt es seit einem Jahr den Fachanwalt für Erb-
recht und die Erbrechtler haben beschlossen, sich selbständig
zu machen und eine eigene Arbeitsgemeinschaft zu gründen.
Seit dieser Herbsttagung in Lübeck beschränken wir uns
wieder auf das Familienrecht. Worin liegen die Vorteile?

Rakete-Dombek: Die Vorteile liegen darin, dass sich in der
Zwischenzeit durch die z. Z. weiteren fünfzehn Fachanwalt-
schaften auch besondere „Gesichter“ der einzelnen Fach-
anwaltschaften herausgebildet haben und weiter bilden wer-
den, die man nicht verwaschen sollte. Die einzelnen
Fachanwaltschaften sind „Marken“ in der Öffentlichkeit. Der
Fachanwalt/die Fachanwältin für Familienrecht hat ein eige-
nes, farbiges Bild, das in die Öffentlichkeit getragen werden
muss. Wir können auf diese Weise unsere besondere Profes-
sion schärfen und betonen. Ich meine allerdings nach wie vor,
dass hierzu auch besondere Kenntnisse im Erbrecht gehören,
wie auch der Fachanwaltskatalog zeigt, in dem die Ausbildung
im Erbrecht einen erheblichen Raum einnimmt (vgl. mein
Editorial in FF 2005, 209).

Schnitzler: Offenbar ist eine Kooperation zwischen beiden
Arbeitsgemeinschaften geplant. Wie soll diese im Einzelnen
aussehen?

Rakete-Dombek: Die Mitglieder der AG ErbR und die der
AG FamR werden wechselseitig zu günstigeren Bedingungen
an den Fortbildungen teilnehmen können. Wir werden die
Fortbildung in Warth, die sich traditionell mit erbrechtlichen
und steuerrechtlichen Themen befasst, zukünftig gemeinsam
veranstalten. Wir werden unsere Kooperation bei Veranstal-
tungen fortsetzen und beispielsweise – wie schon im letzten
Jahr – beim DAT 2006 eine gemeinsame Veranstaltung an-
bieten und auch den traditionellen Empfang der Arbeits-
gemeinschaft auf dem DAT im kommenden Jahr gemeinsam
mit der AG ErbR gestalten.

Schnitzler: Rechtspolitisch beunruhigt die Familienrechtler
die „Scheidung light“, die nach wie vor im Rahmen der
großen Justizreform diskutiert wird. Was unternimmt die
Anwaltschaft, um derartigen Plänen zu widerstehen?

Rakete-Dombek: Sie meinen hiermit die Übertragung von
Aufgaben auf die Notare. Hierbei war ursprünglich ange-
dacht, den Notaren das Ehescheidungsverfahren vollständig
zu übertragen. Nach der Herbstkonferenz der Justizminister
am 17.11.2005 sind diese Pläne vom Tisch. Nach dem Zwi-
schenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Aufgaben-
übertragung auf die Notare“ bestehen zahlreiche verfassungs-
rechtliche, aber auch organisatorische Bedenken, die nicht
ausgeräumt werden können.
Allerdings kommen derartige Vorschläge mit schöner Regel-
mäßigkeit alle paar Jahre, aus welcher (rechts)politischen
Ecke auch immer. Wir werden uns deshalb immer wieder
damit auseinander setzen müssen.
Es gibt zwei Dinge, die wir dem entgegensetzen können: Zum
einen unsere besondere Qualifikation im Familienrecht, über
die Notare, Standesbeamte etc. nicht verfügen. Wir sind Fach-
anwältinnen und Fachanwälte. Wir wissen, worum es geht.
Das müssen wir besser und sehr selbstbewusst vermitteln. Aus
dem früher wenig angesehenen Gebiet des Familienrechts ist
ein hoch spezialisierter Bereich geworden. Das zeigen schon
die zahlreichen „Schnittstellen“. Dem Denken, auf Anwälte,
also die einseitige und parteiliche Beratung von Eheleuten,
könne man alleine deshalb verzichten, weil die Eheleute
behaupten, über alles einig zu sein, müssen wir entgegen-
treten. Das wissen wir nun wirklich besser. Jede Erfahrung
spricht nämlich dagegen. Nur wer weiß, welche Rechte er hat,
ist auch in der Lage, zu verhandeln und sich zu einigen. Wir
wissen auch, dass die Kenntnisse der verheirateten Bevölke-
rung, was den Inhalt des „gesetzlichen Vertrages“, den sie mit
der Eheschließung abgeschlossen haben, angeht, dürftig sind.
Wer dennoch Vereinbarungen um jeden Preis und mit erheb-
lichem Risiko für deren Folgen für den Einzelnen fördert,
wird Folgekosten für die Gesellschaft, aber auch für die
Gerichte verursachen.
Zum anderen: Wir sind den Mandanten am nächsten, weil wir
viel mit ihnen sprechen. Wir kennen die Ängste und Befürch-
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tungen und alle Probleme, die mit Trennung und Scheidung
für jeden einzelnen Mandanten verbunden sind. Bisher haben
wir dies alles aufgefangen und viele durch unsere spezialisier-
ten Beratungen von Unsinnigem abgehalten, aber auch zu
Vertretbarem und Erreichbarem ermutigt. Um es ganz deut-
lich zu sagen: Wir haben den Gerichten, aber auch den
Notaren eine Menge an Aufwand und Arbeit durch unsere –
im Übrigen unzureichend bezahlte Tätigkeit im außergericht-
lichen Bereich (Beratungshilfe) – erspart. Die hohe Anzahl
einverständlicher Ehescheidungen beruht nämlich weit über-
wiegend auf der vorherigen außergerichtlichen Tätigkeit der
Anwältinnen und Anwälte im Familienrecht. Die meisten
Einigungen wurden von uns erarbeitet. Auch das haben wir
vielleicht noch nicht deutlich genug vermittelt.
Jedes unserer Mitglieder sollte daher – bei jeder passenden
Gelegenheit – hierüber mit Richtern und anderen am Familien-
verfahren Beteiligten sprechen. Das wäre schon mal ein Anfang.

Schnitzler: Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass im
Rahmen des Entwurfes für ein Familienverfahrensgesetz der
Anwaltszwang jedenfalls insoweit fallen soll, als die verein-
fachte Scheidung praktisch weitgehend ohne Anwälte durch-
gezogen werden soll. Was halten Sie hiervon?

Rakete-Dombek: Natürlich nichts. Siehe oben! Die sog.
vereinfachte Ehescheidung soll für kinderlose Paare möglich
sein, wenn sie sich vorher über alle Scheidungsfolgen nota-
riell geeinigt haben, auch über den Zugewinn, und wenn sie
den Ehescheidungsantrag ebenfalls – mit notariell beglaubig-
ter Unterschrift – gemeinsam einreichen. Die Ehescheidung
erfolgt dann durch Beschluss des Gerichts, eine Anhörung ist
nicht mehr zwingend. Das Versorgungsausgleichsverfahren
wird erleichtert abtrennbar sein, die Gerichtsgebühren sind
geringer. So sind die Vorstellungen in dem von Ihnen zitierten
Entwurf.
Meine Vorbehalte habe ich bereits anlässlich meiner Begrü-
ßungsworte vor dem diesjährigen Deutschen Familien-
gerichtstag öffentlich geäußert (siehe FF 2005, 293) und viel
Zustimmung von den anwesenden Richtern, Kolleginnen und
Kollegen, ja sogar von den gerichtlichen Sachverständigen
erhalten.
Was den zu erwartenden Einwand angeht, wir seien nur
deshalb gegen solche Vorhaben, weil es uns Einnahmen
koste: Das ist natürlich auch richtig. Aber: Was sparen die
Haushalte der Länder eigentlich wirklich, wenn PKH-Berech-
tigte, die den Notar nicht zahlen können, gar nicht in der Lage
sind, von der sog. vereinfachten Ehescheidung Gebrauch zu
machen? Die Gutverdiener bringen hohe Gegenstandswerte in
die Verfahren ein und zahlen auch bei einer einverständlichen
Ehescheidung volle drei Gerichtsgebühren. PKH-Kosten fal-
len bei ihnen nicht an. Weshalb soll gerade ihnen ein erleich-
tertes und billigeres Scheidungsverfahren zur Verfügung ste-
hen, anderen aber nicht? Weil die Ehescheidung an sich für
diese Besserverdiener (double income – no kids) erleichtert

werden muss? Dies scheint mir mit dem verfassungsrecht-
lichen Gebot aus Art. 6 GG, die Ehescheidung gerade nicht
erleichtern zu dürfen, aber auch mit dem Gleichheitsgrundsatz
des Art. 2 GG nicht in Einklang zu stehen. Will der Gesetz-
geber ernsthaft auf Einnahmen verzichten, dabei aber nicht
einmal die Ausgaben senken?
Ich plädiere deshalb vordringlich dafür, dass wir – auch in
unserem eigenen Interesse – im Wege einer „Selbstverpflich-
tung“ noch genauer die Prozesskostenhilfeanträge unserer
Mandantschaft prüfen, bevor wir diese weiterleiten. Dies
könnte eine finanzielle, aber auch arbeitsmäßige Entlastung
der Gerichte immerhin bedeuten. Ich denke, dass wir hierzu
bereit sein sollten.

Schnitzler: Der Ausschuss ist jetzt seit zwei Jahren im Amt.
Was war in dieser Zeit seine Arbeit, welche Schwerpunkte
wurden gelegt?

Rakete-Dombek: Wir haben die Arbeit des Ausschusses, der
mit einem unglaublichen Erfolg von Dr. Ingrid Groß die
ersten 10 Jahre geleitet wurde, in ihrer Tradition fortgesetzt.
Die Schwerpunkte lagen natürlich auf dem Gebiet der Ver-
anstaltungen und Fortbildungen. Wir hoffen, die Bedürfnisse
unserer Mitglieder damit richtig umgesetzt zu haben. Aber wir
haben auch ein größeres Gewicht auf die Öffentlichkeitsarbeit
gelegt. Der erfolgreiche stille Relaunch der FF in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Anwaltverlag, der regelmäßig er-
scheinende Newsletter, die Zusammenarbeit mit dem Haufe-
Verlag und die Kontaktaufnahme zu einer Werbeagentur, die
die Wahrnehmung des im Familienrecht tätigen Anwalts in
der Öffentlichkeit verbessern soll, stehen dafür.
Unsere Mitglieder sollen wissen, dass mit ihrer Mitgliedschaft
erhebliche – auch individuelle – Vorteile für sie verbunden
sind. Wir wollen also für die Mitglieder auch „Dienstleister“
in diesem Sinne sein. Dass die Mitgliedschaft in unserer
Arbeitsgemeinschaft attraktiv ist, zeigt der unglaubliche Mit-
gliederzuwachs, der uns zur stärksten Arbeitsgemeinschaft im
DAV gemacht hat. Wir verzeichnen weitere Zuwächse, was
uns mittlerweile auch Organisationsprobleme bei den Herbst-
tagungen beschert. In diesem Jahr mussten wir die Anmelde-
liste schon sehr früh schließen, weil die Örtlichkeiten nicht
ausreichten. In den nächsten Jahren stehen allerdings nach
unserer Planung größere Kapazitäten zur Verfügung.

Schnitzler: Bei der Herbsttagung in Lübeck sind praktisch
alle relevanten Schnittstellen erörtert worden. Welche mögli-
chen Schwerpunkte sieht die Vorsitzende des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses für die kommende Tagung in Fulda
2006?

Rakete-Dombek: Im nächsten Jahr werden wir die dann
wirklich zustande gekommenen Gesetzesänderungen im Fa-
milienrecht beleuchten müssen. Schwerpunkte für Hilfestel-
lungen an unsere Mitglieder sehe ich bei der Qualitätsverbes-
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serung im Organisationsbereich der Kanzleien, beispielsweise
beim Wissensmanagement. Die Flut der Informationen ist
riesig, die Verarbeitung schwierig. Jeder macht das so, wie
es ihm sein Gedächtnis anrät. Das Gedächtnis ist aber nicht
immer der beste Ratgeber.
Man könnte sich auch ein Thema vorstellen, das alle Aspekte
eines Begriffs beleuchtet: Beispielsweise „Die Immobilie im
Familienrecht“. Da gibt es zahlreiche Bezüge – auch zu den
sog. Schnittstellen –, die im Einzelnen in der Veranstaltung
vertieft werden könnten (Zwangsversteigerung, Gesamt-
schuld, Übertragung anlässlich der Ehescheidung, steuerliche
Aspekte etc.).
Die Themen und Referate wird aber der Geschäftsführende
Ausschuss erst in seiner neuen Zusammensetzung nach der
Wahl beschließen. Dies wird erst Thema der nächsten Sitzung
im Januar 2006 sein. Hier kommen die kreativen Einfälle der
Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss zusammen, aus
denen sich ein Bild der kommenden Veranstaltung zusam-
menfügen wird.

Schnitzler: Ein Wort noch zur Zeitschrift „Forum Familien-
und Erbrecht“, die ab Dezember 2005 wieder unter ihrem
alten Namen „Forum Familienrecht“, Kurzfassung „FF“, er-
scheinen wird. Im Jahre 2007 wird die Zeitschrift ihr 10-jäh-
riges Erscheinen feiern können.

Rakete-Dombek: Die Zeitschrift ist die zweitstärkste Fach-
zeitschrift im Familienrecht und mit ihrer Auflage nicht nur
unter unseren Mitgliedern verbreitet und anerkannt, sondern
auch bei den Gerichten. Sie ist bis zum BGH zitierfähig
geworden, was eine große Leistung ist. Das verdanken wir
natürlich ganz besonders dem Engagement des Herrn Redak-
teurs, der mir hier gerade die klugen Fragen stellt, aber auch
FrauGöhler-Schlicht und dem Einsatz des Deutschen Anwalt-
verlags. Im Namen des Ausschusses, ich glaube aber auch im
Namen unserer Mitglieder, bedanke ich mich ganz herzlich
für die geleistete Arbeit. Mir gefällt das neue Outfit der Zeit-
schrift sehr gut und ich finde, sie macht nicht nur beim Inhalt,
sondern auch äußerlich etwas her. Die Mischung zwischen
Fachaufsätzen und dem für die Mitglieder wichtigen Inhalt
aus der Arbeitsgemeinschaft ist gut gelungen und interessant.
Ich bin sicher, viele andere Arbeitsgemeinschaften des DAV
beneiden uns um die FF. So ein Projekt muss man erst einmal
zustande bringen, aber auch gut pflegen. Mein Eindruck ist:
Die FF wird gepflegt und das steht uns gut zu Gesicht.

Schnitzler: Noch ein Wort zum Fachanwalt. Der Fachanwalt
für Familienrecht ist 1996 eingeführt worden. Er wird also 10
Jahre alt. Welche Pläne bestehen im Zusammenhang mit
diesem Jubiläum?

Rakete-Dombek: Wir haben einen wirklich guten Plan zum
10-jährigen Jubiläum des Bestehens unserer Fachanwalt-
schaft. Der Beirat der Zeitschrift FF schlug in seiner letzten

Sitzung vor, einen Aufsatzwettbewerb zu veranstalten. Jedes
unserer Mitglieder kann daran teilnehmen. Es kann bei den
Beiträgen sowohl um berufsrechtliche Fragen – auch durch-
aus um Kritik – gehen, aber auch um die Darstellung indivi-
dueller Erfahrungen. Die ausgelobten Preise, die von der Jury
an die ersten drei Preisträger vergeben werden, sind äußerst
attraktiv. Dem Deutschen Anwaltverlag sei an dieser Stelle
Dank gesagt. Wir hoffen, dass unser Aufruf zu einer regen
Beteiligung führen wird. Die prämierten Beiträge werden
natürlich auch in FF veröffentlicht werden.

Schnitzler: Der DAV plant eine Imagekampagne für die
Anwaltschaft. Ähnliches soll auch für die im Familienrecht
tätigen Anwälte durch die Arbeitsgemeinschaft geschehen.
Was hat der Ausschuss hier vor?

Rakete-Dombek: Wir haben uns ebenfalls und völlig unab-
hängig vom DAV von einer Werbeagentur beraten lassen, die
uns ein Konzept für die Verbesserung des Ansehens und der
Vermittlung der besonderen komplexen Fähigkeiten der im
Familienrecht tätigen Anwältinnen und Anwälte bereits vor-
gestellt hat. Wir haben die Umsetzung, die vor allem unsere
Internetseite, aber auch dezentrale Kampagnen im Zusam-
menhang mit Veranstaltungen für den (potenziellen) „Ver-
braucher“ und die Presse betreffen, noch nicht zu Ende
beraten. Das Konzept ist nach meiner persönlichen Auffas-
sung sehr überzeugend. Für eine Umsetzung bedarf es aber
des starken Engagements unserer Mitglieder und der „Re-
gios“, so dass der neue Ausschuss über die Einzelheiten noch
zu beschließen haben wird. Die Ankoppelung unserer Kam-
pagne an die übergreifende Kampagne des DAV – die wir
bisher noch nicht im Einzelnen kennen – ist mit einem weit
geringeren Kostenaufwand voraussichtlich ohne weiteres
möglich. Unsere besonderen Kompetenzen aber auch beson-
ders zu betonen, ist aus meiner Sicht angesichts der zahlrei-
chen Angriffe auf unsere Tätigkeit zwingend erforderlich.
Nach meinem Geschmack glauben zu viele, unsere Tätigkeit
sei nahezu überflüssig. Eine Marketing-Kampagne nur für uns
und über uns ist daher notwendig, aber keineswegs leicht zu
machen. Sie muss seriös, aber nicht langweilig sein, auffal-
lend, aber nicht auffällig. Sie muss zum Ausdruck bringen,
dass sie die Sorgen der Mandanten ernst nimmt und sie bei uns
gut aufgehoben sind. Sie muss sagen, was wir alles können
und dass wir deshalb die wirklichen Experten für die Lösung
ihrer Probleme sind. Eine solche Kampagne erhöht daneben
auch das Zusammengehörigkeitsgefühl unter unseren Mitglie-
dern und deren eigenes Selbstbewusstsein in ihrem schwieri-
gen familienrechtlichen Alltag. Das wiederum kommt dem
Mandanten zugute, der rechtzeitig qualifizierten Rechtsrat bei
unseren Mitgliedern abfragt und damit Risiken für sich ver-
meidet.
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Schnitzler: Ich gratuliere zur Wiederwahl und zu einer er-
folgreichen Herbsttagung mit einem sehr komplexen Pro-
gramm. Herzlichen Dank für das Gespräch.

Ingeborg Rakete-Dombek

Abitur 1969 in Berlin

Ausbildung als Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin

Studium der Rechtswissenschaften in Berlin

Seit 1979 Rechtsanwältin

Seit 1990 Notarin

Fachanwältin für Familienrecht

Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft

Familienrecht im DAV

Mitherausgeberin der Zeitschriften Forum Familienrecht (FF), Deut-

scher Anwaltverlag, Familie-Partnerschaft-Recht (FPR), Neue Juristi-

sche Wochenschrift (NJW), Verlag C.H. Beck

FF aktuell

Reform des Unterhaltsrechts

In Ergänzung ihres Aufsatzes „Die Reform des Unterhalts-
rechts kommt“ in FF 2005, 213 ff. weist Frau Dr. Grundmann
darauf hin, dass im Rahmen der im September 2005 vom
Bundeskabinett beschlossenen Anwort auf eine große An-
frage der FDP (BT-Drucks 15/6003 v. 30.9.2005) sich die
Bundesregierung ausführlich zur Reichweite einer Unterhalts-

rechtsreform geäußert hat. Angesprochen wird u.a. der Eltern-
unterhalt sowie die Frage einer Harmonisierung mit dem
Sozial- und Steuerrecht.
Die sehr umfangreiche Antwort beinhaltet immerhin 39 Sei-
ten (zu beziehen über den Bundesanzeiger Verlag).

DAV gegen Reformen auf Kosten der B�rger – Kritik an �berlegung
zur Justizreform und der Scheidung bei Notaren
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